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Workshop: Rechtlicher Rahmen und Wege zur Handlungssicherheit
in der Ganziagsschule

» Der Workshop behandelt Fragen und Vorgaben des
Schul- und Dienstrechtes im Zusammenhang mit der
Umsetzung von Ganztagskonzepten. Die
Herausforderungen fOr Schule und Lehrkrafte in der
taglichen Praxis werden thematisiert —insbesondere
auch in Bezug zur Ganztagsrichtlinie.
Kooperationsformen und damif zusammenhangende
Rechtsfragen (z.B. Honorar- bzw. Dienstleistungsvertrage)
kdnnen erlautert werden.




Workshop: Rechtlicher Rahmen und Wege zur Handlungssicherheit
in der Ganztagsschule

Vorschlage zu Ablauf und Inhalit:

Einstieg mit GTS-Fragestellungen der Teilnehmenden

Rechtsgrundlagen (HSchG; Richtilinie; Qualitatsrahmen)

Profile des Ganztags (mit PfdN)

Kooperationsformen und auBBerschulische Partner

Schulische Veranstaltung: Unterricht / Anrechnung / Aufsicht / Versicherung
Tragerkonzepte: Mittel statt Stelle / Mitarbeit auBerschulischer Krafte (z.B. PfdN)
Tatigkeitsgrundlagen: Honorar-/ Werk- und Arbeitsveriraige / Dienstleistungsvertrage (AUG)
Lehrerzuweisung: Personal- und Stellenbewirtschaftung (z.B. Soz.-Pad.)

Verwendungsnachweise mit Sachbericht



Offnung von Schule ( HSchG § 16)

HESSEN

o A

e $Hessisches Kultusministerium

URL: http://verwaltung.hessen.de/ir/HKM Internet
Diesen Artikel finden Sie unter: Schule > Ganztagsschulen > Begriffe - Konzept

Offnung von Schulen
Alle Schulen bei uns in Hessen sind verpflichtet, sich ihrem Umfeld zu 6ffnen.

Dies ist gesetzlicher Auftrag. Das geschieht meist durch die Zusammenarbeit mit aufRerschulischen Einrichtungen wie
Sportvereinen und anderen Vereinen, Kunst- und Musikschulen, kommunalen und kirchlichen Einrichtungen sowie
lokalen und regionalen Betrieben.

Die Schulen schlieRBen mit den jeweiligen auf3erschulischen Partnern Vertrage uber Art und Inhalt dieser
Kooperationen ab. Die Mitarbeit von Eltern und anderen geeigneten Personen im Unterricht und besonderen
Angeboten der Schulen ist moglich.

Handlungsfelder fur derartige Kooperationen im Rahmen der "Offnung von Schule" sind insbesondere

im Bereich des Pflichtunterrichts die Aufnahme lebensnaher Themen und handlungsorientierter Methoden;
die Mitwirkung auf3erschulischer Personen in der Schule;

die Verlagerung von Unterricht zu auf3erschulischen Lernorten hin;

Wahl- oder Zusatzangebote in Kooperation mit auf3erschulischen Personen und Institutionen;

gemeinsame Bildungsangebote an unterschiedliche Gruppen im Gemeinwesen (Schule als
Begegnhungsstatte);

Aufbau einer breiten, Uber die Schule hinausreichenden Kooperation in der Gemeinde (z.B. mit Jugendarbeit,
Jugendhilfe, Gemeindekultur, soziale Dienste).

© 2013 Hessisches Kultusministerium . Luisenplatz 10 . 65185 Wiesbaden



lesefassung_schulgesetz_mit_inhaltsverzeichnis_stand_30-6-17_nicht_amtliche_lesefassung_0.pdf

§ 15 HSchG — Betreuungsangebote, Ganztagsangebote und Ganztagsschulen
(1) Formen der Betreuung und der ganztagigen Angebote sind

1. Betreuungsangebote der Schultrager,
2.  Schulen mit Ganziagsangeboien,
3. Ganztagsschulen.

(2) 'Betreuungsangebote nach Abs. 1 Nr. 1, die dber den zeitlichen Rahmen der Stundentafel hinausgehen
und sich auch auf die Ferien erstrecken konnen, fihren zu einer fir die Eltern zeitlich verlasslichen und mit
den Aufgaben der Schule abgestimmten Betreuung. 2Die Schultrager kinnen sie an den Grundschulen sowie
den eigenstandigen Forderschulen einrichten. 2Eine enge Zusammenarbeit mit Kinderhorten und freien
Initiativen zur ganztagigen Betreuung von Kindern ist dabei anzustreben. *Die Teillnahme an diesen
Angeboten ist freiwillig.

(3) Schulen mit Ganztagsangeboten und Ganztagsschulen nach Abs. 1 Nr. 2 und 3 verbinden den Unterricht
sowie weitere Bildungs- und Betreuungsangebote auf der Grundlage einer padagogischen und
organisatorischen Konzeption miteinander.

{4) "Die Schule mit Ganztagsangeboten nach Abs. 1 Nr. 2 fiihril Ganztagsangebole in Zusammenarbeit mit
freien Tragern, den Eltern oder gualifizierten Personen durch, die die kulturelle, soziale, sportliche, praktische,
sprachliche und kognitive Entwicklung der Schillerinnen und Schiler fordern. Durch Einbeziehung des
Schuliragers und der &ffentlichen Trager der Jugendhilfe kann das Bildungs- und Betreuungsangebot weiter
ausgedehnt werden (Pakt fir den Nachmittag) und sich auch auf die Ferien erstrecken. *Die Teilnahme an
diesen Ganztagsangeboten ist freiwillig.

(5) 'Die Ganzlagsschule nach Abs. 1 Nr. 3 erweilerl die Angebole der Schulen mil Ganzlagsangebolen um
eine rhythmisierte Organisation des Tagesablaufs, bei der Unterricht und Ganztagsangebote auf den
Vormittag und den Nachmittag verteilt werden kdnnen, um die padagogischen und sonderpadagogischen
Belange ganzheitlich bericksichtigen zu konnen. “Ganztagsschulen konnen in teilgebundener und in
gebundener Form organisiert werden; die Entscheidung dariiber frifft die Schulkonferenz. In der
teilgebundenen Form ist die Teilnahme an diesen Angeboten fir die Schilerinnen und Schiler einFelner
Klassen oder Jahrgangsstufen verpilichlend. 4In der gebundenen Form ist die Teilnahme fir alle Schilerinnen
urnd Schiler verpilichtend.

(6) 'Zu Schulen mit Ganztagsangeboten und Ganztagsschulen konnen auf Antrag der Schulkonferenz
Grundschulen, Schulen der Mittelstufe (Sekundarstufe ) und Forderschulen, insbesondere mit
Forderschwerpunkt geistige Entwicklung, entwickelt werden. “Der Antrag auf Einrichtung einer


§_15_HSchG_Betreuungsangebote_Ganztagsangebote_und_Ganztag..._06.09.2017_18-31-30.pdf
§_15_HSchG_Betreuungsangebote_Ganztagsangebote_und_Ganztag..._06.09.2017_18-31-30.pdf

Kooperation im Qualitatsrahmen Ganztag
Qualitaetsrahmen fuer gts profile zur gts-rl gueltig ab 01-11-2011.pdf

* Eine Offnung der Schule gegenUber Kooperationspartnern im Stadtteil und
anderen auBerschulischen Lernorten ist vorhanden.

» Kooperationsstrukturen zwischen Lehrkraften (z. B. Jahrgangsteams, Fachteams)
sind vorhanden.

« Die Offnung von Schule ist konzeptioneller Bestandteil des Schulprogramms.

» Lehrkrafte arbeiten mit dem Ganztagspersonal an gemeinsamen Ganztags-
Projekten.

* RegelmdaBige Feedback-Gesprdche mit den Kooperationspartnern, auch im
Hinblick auf gemeinsame pddagogische Zielsetzungen / feste Ansprechpartner auf
beiden Seiten sind eingerichtet.

» Feste Strukturen einer regelmdaBigen Kooperation mit mehreren Partnern existieren.

* Jahrgangsteams und /oder jahrgangsubergreifende Teams arbeiten an
Ganztagsprojekten.

» Kooperationsbeziehungen werden exemplarisch evaluiert.
e Mitarbeit in kommunalen Bildungs- und sozialen Netzwerken findet staft.
» Kooperationsvertrage mit den Partnern der Schule sind geschlossen.

» Die Kooperation der Lehrkrafteteams mit dem Ganztagspersonal ist strukturell
verankert.


Qualitaetsrahmen_fuer_gts_profile_zur_gts-rl_gueltig_ab_01-11-2011.pdf

Mitarbeit von Eltern und anderen Personen
» §7VOBGM -

= (1) 1Die Mitarbeit der Eltern und anderer Personen nach § 16 Abs. 4 des Hessischen Schulgesetzes
ist ein Beitr,_a? zur Verwirklichung des gemeinsamen Erziehungsavuftrags von Eltern und Schule und
dient der Offnung der Schule auf die Lebenswirklichkeit hin. 2Mit dem Einverstandnis der
unterrichtenden Lehrerin oder des unterrichtenden Lehrers und mit Zustimmung der Schulleiterin
oder des Schulleiters kbnnen im Rahmen der von der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 7 des
Hessischen Schulgesetzes festgelegten Grundsdtze Eltern und andere Personen, die sich freiwillig
hierzu bereit finden, im Unterricht und bei besonderen schulischen Veranstaltungen zeitlich
begrenzt und die Lehrkraft unterstUtzend mitwirken.

» (2) Formen der Mitarbeit sind insbesondere:

» Arbeit mit Lerngruppen in einzelnen Phasen des Unterrichts, Unterstutzung von Lehrerinnen und
Lehrern bei der Vorbereitung und Durchfuhrung besonderer Lernvorhaben, zum Beispiel im
Rahmen projektorientierten Arbeitens, Betreuung von Neigungsgruppen, Mitwirkung bei
].e:jr\vosrhﬁblen an auBerschulischen Lernorten, bei Schulwanderungen sowie bei Festen und Feiern
in der Schule.

= ( (4) 1Mit der Zustimmung zur Mitarbeit wird kein Dienst- oder Arbeitsverhalinis begrundet. 2Es
besteht kein Anspruch auf Vergitung oder Auslagenersatz. 3Die Anweisungen der Lehrkraft sind
fOr mitarbeitende Eltern oder andere Personen verbindlich. 4Sie sind zur Verschwiegenheit Goer
die ihnen im Rahmen dieser Tatigkeit bekannt werdenden Angelegenheiten verpflichtet.
5Mitarbeitende Personen genieien im Rahmen ihrer Tatigkeiten nach dieser Verordnung
Unfallversicherungsschutz durch das Land Hessen und sind in Haftungsfallen nach den
Grundsatzen der Amishaftung, auBer bei Vorsatz und grober Fahrldssigkeit, von der persénlichen
Haftung befreit.Erlass_Beschaftigung-Vertrage-Soz.-Pad. im GTS.pdf

- 1(5) Den Eltern und anderen Personen sind vor Beginn der Mitarbeit die von der Schulkonferenz
estgelegten Grundsdtze mitzuteilen. Erlass Beschdaftigung-Vertrdge-Soz.-Pad. im GTS.pdf



Erlass_Beschäftigung-Verträge-Soz.-Päd. im GTS.pdf

Lehrkrafte im Ganztiagsangebot

= § 8a PfIStVO -PfIStVO HE - Pflichistundenverordnung 07.09.2017 08-48-08.pdf

= (1) 1Auf die Pflichtstundenzahl der Lehrkrafte werden diejenigen Tatigkeiten im
Rahmen eines Ganztagsangebotes angerechnet, die sie inhaltlich vor- oder
nachbereiten missen. 2Dazu zAhlen insbesondere Forderangebote, qualifizierte
Hausaufgabenhilfe und Arbeitsgemeinschaften. 3Die Lehrkrafte und das
weitere padagogisch tatige Personal sind verpflichtet, sie in der Ublichen Form
zu dokumentieren.

= (2) Andere padagogische Tatigkeiten im Rahmen eines Ganztagsangebotes
gelten als betreuende Aufsicht; diese wird zur Halfte auf die Pflichtstunden der
Lehrkraft angerechnet und muss inhaltlich nicht dokumentiert werden.

» (3) Abs. 1 und 2 gelten nicht fur Schulen mit Forderschwerpunkt geistige
Entwicklung und korperliche und motorische Entwicklung.



PflStVO_HE_-_Pflichtstundenverordnung_07.09.2017_08-48-08.pdf

Beispiel:
Hausaufgabenbetreuung an einer Schule als selbstandige Tatigkeit

» Gericht: Landesarbeitsgericht Dusseldorf 9. Kammer
Entscheidungsdatum: 18.03.2013 Aktenzeichen: 9 Sa 1746/12

» | eitsatz: Die Tatigkeit als Hausaufgabenbetreuung im offenen Ganztag einer
Schule kann grundsatzlich sowohl im Wege eines Arbeitsverhaltnisses als auch
im Wege einer selbstandigen Tatigkeit erbracht werden. Entscheidend sind die
Umstdnde des Einzelfalls. Diese sprechen fur eine selbstandige Tatigkeit, wenn
die Hausaufgabenbetreuung inhaltlich nicht vorgegeben und die Lage der
Arbeitszeit zuvor konkret vereinbart worden ist und Weisungen insoweit nicht
ergehen. Allein die Erstellung eines Stundenplanes fUr den Ganztag fUhrt nicht
zu einer Eingliederung im Sinne eines Arbeitsverhaltnisses, weil dieser nur die
Ablaufe regelt, in denen die Schuler die Hausaufgabenbetreuung
durchlaufen.(Rn.é64) Der Hausaufgabenbetreuung im Rahmen einer
selbstandigen Tatigkeit steht nicht § 59 Abs. 2 SchulG NW entgegen. Diese
Bestimmung begrindet weder ein Direktionsrecht des Schulleiters noch steht es
einer selbstandigen Tatigkeit entgegen. Die Aufgaben des Schulleiters bestehen
Im Rahmen der vertraglichen Vorgaben.(Rn.90)

Rechtsprechung Arbeitnehmerstatus - Werkvertrag - Hausaufgabenbetreuung als
selbst. Tatigkeit.pdf



Rechtsprechung_Arbeitnehmerstatus - Werkvertrag - Hausaufgabenbetreuung als selbst. Tätigkeit.pdf

Vertragsabschlusse: freie Mitarbeit - Honorarvertrag / Arbeitsvertrag /
(vgl. HKM-Merkblatt vom 02. 04. 2014)

Hinweise fiir die Beschiiftigung von Einzelpersonen
im Rahmen des Ganztagsprogramms des Landes

e Ziffer 2.4 der ,Richtlinie fiir ganztiigig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15
Hessisches Schulgesetz® vom 1. November 2011 legt fest, dass die Schultriiger
die den Schulen zur Verfiigung gestellten Haushaltsmittel verwalten. Auf An-
trag der Schule gegeniiber dem Schultriger kann dies auch ein Trigerverein (iber-
nehmen.

e  Wegen der fehlenden rechtlichen Eigenstiindigkeit der Schulen kénnen die Schullei-
ter/-innen nicht eigenverantwortlich Vertriige mit Dritten im Rahmen des ,,Ganz-
tagsprogramms nach MaB* schlieBen, sondern diese Vertrige miissen im Namen
des Schultriigers bzw. des Fordervereins abgeschlossen werden. Vertragspartner
wird der Schultriiger oder gegebenenfalls der Férderverein, nicht aber die Schule,
bzw. der oder die Schulleiter/-in.

e Der Schultriger muss die jeweilige Schulleiterin/den jeweiligen Schulleiter be-
vollmiichtigen, diese Vertriige im Namen des Schultriigers abzuschlief3en.

e Uber dic inhaltliche Ausgestaltung der Vertrdige muss vor Abschluss des Vertrages
Einvernehmen zwischen dem Schulleiter oder der Schulleiterin und dem Schultri-
ger hergestellt werden.



hinweise_arbeitsrecht_02.04.2014.pdf
hinweise_arbeitsrecht_02.04.2014.pdf

Mitteilung der Bundesanstalt fUr Arbeit zur Anwendung des AUG:

(15) Bei Kooperationen von Tragern offentlicher Schulen oder Ersatzschulen mit au-\%
Rerschulischen Partnern, insbesondere anerkannten Tragern der freien Jugendhilfe, liegt
keine Arbeitnehmertberiassung vor, wenn die beteiligten Arbeilgeber auf Grundiage einer
abgestimmien padagogischen Konzeption bei der Wahrnehmung ibwer jeweiligen Aufgabe
:3-::1;; zusammenarbeiten. Bei der Verfolgung eigener (Betriebs-) Zwecke werden keine eige-
nen Mitarbeiter zur VerfOgung gestellt und damit dberlassen {(BAG, Urteil vom 25.10.2000

- 7 AFR 487/99). Die Erfillung wvon origindren oder vertraglich dbernommenen Aufgaben
des auBerschulischen Partners bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Schilern ist
micht auf die Erbringung eigenstandiger Angebote aulerhalb der Unterrichiszeit be-
schrankt. Sie kann auch dann vorliegen, wenn der aullerschulische Partner mil seinen Mit-

arbeitern im gesamten Schulalitag bei der Umsetzung des abgestimmten pdadagogischen

ety Sentrale, GR22 Seite 14 won 101
Ll 20.03.2017

Hﬂnzaptg'_’{z-. B. Gang.’tagsach‘ulkunzep!} eng mit. dem Personal der Schule zusammenarbei-
tet:



AÜG.pdf
AÜG.pdf

Handreichung zum Abschluss von Dienstleistungsveriragen
(EinfUhrung ab Schuljahr 2014/15 - auch aus Mitteln des KSB/GSB)

Handreichung zum Abschluss von Dienstleistungsvertragen
(freie Mitarbeit/selbststdandige Tatigkeit)

A Anwendungsbereich

1. Dienstleistungsvertrage kdnnen in folgenden Bereichen abgeleitet aus den Aufgaben des
Schulprogramms abgeschlossen werden:

= MNeigungskurse/unterrichtsergianzende Angebote,

= Durchfihrung von Projekten und Weranstaltungen,

= Einbindung von Experten als Zweitkraft imm Unterricht,
= Erstellung von Konzepten und Gutachten,

= Organisation von Teamprozessen,/Coaching.

Dardber hinaus kdnnen im Einzelfall noch weitere verwendungsmoglichkeiten mnach
vorheriger juristischer Beratung durch das jeweils zustindige Staatliche Schulamt in
Betracht kommen.



Handreichung Dienstleistungsverträge.pdf
Handreichung Dienstleistungsverträge.pdf

Dienstleistungsvertrag

Rahmen

von Neigungskursen/Unterrichtserginzenden Angeboten
von Projekten und Veranstaltungen

der Einbindung von Experten als Zweitkraft im Unterricht
der Organisation von Teamprozessen/Coaching
Sonstiges:

00ooo 3

Zwischen

dem Land Hessen,

vertreten durch die Schulleiterin/den Schulleiter, Frau/Herrn

der/des [einsetzen: Bezeichnung der Schule],

-im Folgenden: Auftraggeber -

und
Frau/Herrn
Geburtsdatum:

Stralfe:



Anhang 3 - Muster Dienstleistungsvertrag - natürliche Person_Stand 27.01.2014_geschütze Version.docx
Anhang 3 - Muster Dienstleistungsvertrag - natürliche Person_Stand 27.01.2014_geschütze Version.docx

Dienstleistungsvertrag
(mit juristischen Personen)

Rahmen

von Meigungskursen/Unterrichtserginzenden Angeboten
von Projekten und Veranstaltungen

der Einbindung von Experten als Zweitkraft im Unterricht
der Organisation von Teamprozessen/Coaching
Sonstiges:

0ooo0os

Zwischen

dem Land Hessen,
vertreten durch die Schulleiterin/den Schulleiter, Frau/fHerrn
der/des [einsetzen: Bezeichnung der Schule],

-im Folgenden: Auftraggeber -

und
MName der juristischen Person:
StralBe:
PLZ/Ort:
Steuer-Nr.:

Zustindiges Finanzamt (PLZ/Ort):



Anhang 4 - Muster Dienstleistungsvertrag - juristische Person _Stand 19.02.2014_geschütze Version.docx
Anhang 4 - Muster Dienstleistungsvertrag - juristische Person _Stand 19.02.2014_geschütze Version.docx

Personal- und Stellenbewirtschaftung
(Auszuge aus ,Richtlinie fur ganztagig arbeitende Schulen” vom 01. Nov. 2011)

Personalausstatinng

Die Personalstrukiur ganztiigipg arbeitender Schulen setzt sich aus unterschiedlichen
Berufsgruppen und Anstellungsverhiilinissen des Landes, des Schuliriigers sowie freier
Triiger zusammen:

= Lehrkrifte

= schulpidagogische und sozialpiddagogische Fachkriifte

= Sorvialarbeiterinnen und Sorialarbeiter

= weileres padagogisch tditiges Personal.

Die Schulen kinnen Uber den Personalzuschlag des Landes sowie die Ressourcen des
Schultridgers auch piddagogische Fachkrifte (z.B. Sozialpidagoginnen und
Sorialpiidagogen sowie Erzieherinnen und Erzieher) beschiiftigen. MNiheres wird durch
gesonderten Erlass geregell.

Personelle und siichliche Ausstattung

Im Rahmen ihres Konzepts kann auf Antrag der Schule iiber den Schultriger durch das
Kultusministerium eine Zuweisung in Stellen und Mitteln tiber die Grundversorgung
hinaus gewihrt werden. Die Hohe der Zuweisung ist gebunden an die Schitlerzahl der
Schule, den zeitlichen Umfang des Ganztagsangebots sowie an die Offnungszeiten der
jeweiligen Schule und die Erfilllung des jeweiligen Profils. Die Zuweisung wird im
Lehrerzuweisungserlass ausgewiesen.

Vom Schultrdger zusidtzlich gestelltes Personal wird im Rahmen der gemeinsam
entwickelten Konzeption der ganztigigen Angebote titig. Die Schulleiterin oder der
Schulleiter wirkt bei der Auswahl des Personals mit und hat diesen Personen gegeniiber
ein Weisungsrecht. Sofern dieses Personal bei einer Dienststelle des Schultrigers (z. B.
dem Jugendamt) titig ist, gelten die dort verbindlichen Regelungen.

Fir die konkrete Ausgestaltung dieser TEtigkeiten sollen schriftliche Verecinbarungen
abgeschlossen werden. Gleiches gilt fiir die Mitarbeit von Personal, das bei anderen
Trigern oder schulischen Fordervereinen beschiiftigt ist.



Richtlinie_gts-rl_gueltig_ab_01-11-2011.pdf
Richtlinie_gts-rl_gueltig_ab_01-11-2011.pdf
gta_besondere_nebenbestimmungen_land_2016-17.pdf
gta_besondere_nebenbestimmungen_land_2016-17.pdf
2011_HKM_Broschuere_Ganztaegig_arbeitende_Schulen.pdf
2011_HKM_Broschuere_Ganztaegig_arbeitende_Schulen.pdf

Erhard Zammert 07.05.2018

Workshop beim Landeskongress der Serviceagentur ,Ganztigig lernen”™ Hessen:

Rechtlicher Rahmen und Wege zur Handlungssicherheit in der Ganztagsschule

Fragen zum Thema: Versicherungsschutz bei Schulveranstaltungen

1. Wiele Schulen bieten Meigungs- und Forderkurse an. Sind die Schilerinnen
und Schiler beil der Teillnahme versichert?

2. 5ind Schiler und Schalerinnen beil einer Fuitball-AG versichert, wenn das
Training auf dem Gelande des Sportvereins stattfindet?

3. Sind die Schialerinnen und Schiler beil einer Chor-AG versichert, wenn sie
unter Aufsicht des Musiklehrers an einem Samstag proben?

4. Sind Schiler und Schalerinnen versichert, die im Rahmen einer AG zum
Skilaufen fahren?

5. Im Rahmen von Projekttagen wird ,Die Bedeutung des Wassers" behandelt.
Ist das Kanufahren unter Mitwirkung eines Yerains auf nahe gelegenen
Gewassarn versichert?

G. Ist die Schalerschaft beil allen Schulfesten / Schulfeiern versichert™?

7. AN einer Schule mochten einige Eltern am Nachmittag eine private AG
anbieten. Die Veranstaltung findet aulZerhalb des Betreuungsangebotes statt.
Die Schulleitung hat nichts dagegen, stellt aber nur die Raume kostenfrel zur
Werfugung. Was ist mit dem Unfallschutz?

8. Im Rahmen der Brandschutzerziehung besichtigt eine Klasse das
Feuernwehrhaus. Ein Hohepunkt dieser Besichtigung ist immer, im Kort der
Drehleiter nach oben zu fahren. Ist das auch versichert?



Schulveranstaltung-Versicherugsschutz-UKH.pdf
Schulveranstaltung-Versicherugsschutz-UKH.pdf

Danke fur lnre Aufmerksamkeit!

»7eit fur lhre Anmerkungen und Fragen




